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Geschwindigkeitsmessungen zum Anwohnerantrag Berliner Str. - 30 km/h 
Geschwindigkeitsreduzierung 
 
 
Seitens eines Einwohners der Berliner Straße wurde die Einrichtung einer Tempo 30 
km/h Zone für die gesamte Berliner Straße beantragt. Für die Anordnung 
verkehrsregelnder Maßnahmen wie Geschwindigkeitsbeschränkungen ist der 
Fachdienst Straßenverkehr des Kreises Herzogtum Lauenburg zuständig.  
Gemäß Rücksprache wurde der Antrag auf die Geschwindigkeitsreduzierung auch 
dort gestellt und wird derzeit intensiv auf rechtliche Möglichkeit geprüft (gem. 
telefonischer Rücksprache mit Herrn Schneider am 03.11.2020). 
Eine Entscheidung über den Antrag ergeht also vom Kreis Herzogtum Lauenburg. 
 
Die Gemeinde Büchen hat vor einigen Wochen eine Geschwindigkeitsmesstafel mit 
Anzeige angeschafft, welche derzeit im zweiwöchigen Wechsel an sechs 
verschiedenen Stellen in der Gemeinde angebracht wird.  
Als Zwischenbilanz  konnte festgestellt werden, dass die Tafel zu einer deutlichen 
Geschwindigkeitsreduzierung der Autofahrer führt. So konnte beobachtet werden, 
dass Autofahrer beim Aufleuchten der Anzeige und Überschreitung der 
Geschwindigkeit stark abbremsen.  
Eine Übersicht der der bisher vorliegenden gemessenen Daten liegt dieser Vorlage 
bei. 
So konnte bei Betrieb in der Berliner Straße festgestellt werden, dass 87,8 % der 
ankommenden Fahrzeuge die zugelassene Geschwindigkeit einhalten und 76,75 % 
der abfahrenden (das Gerät zeichnet gleichzeitig in beide Fahrtrichtungen auf). 
 
Die Befestigung für einen weiteren Aufhängepunkt (Nüssauer Weg) wurde bestellt, 
so dass die Messtafel insgesamt an sieben Orten angebracht werden kann. 
Grundsätzlich hat die Gemeinde so die Möglichkeit, aktiv auf die gefahrenen 
Geschwindigkeiten einzuwirken. Um die Intervalle der einzelnen Standorte zu 
verkürzen könnte darüber beraten werden ob 2021 eine zweite Tafel angeschafft 
wird (Kosten ca. 2.100,00 €).  
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